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                      Auf der Grundlage der jeweils gültigen allgemeinen Weisungen zu den „Angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung im Landkreis Aichach-Friedberg“ gibt sich das Jobcenter Wittelsbacher Land im Einvernehmen mit den zuständigen Stellen des Landkreises folgende Richtlinie zu § 22 SGB II Stand: 08.08.2016 Regelung                                Randziffer Allgemeines                                                                22.1 Angemessenheit der Bruttokaltmiete; Prüfreihenfolge                        22.2 Richtwert                                                          22.3 Angemessene Wohnflächen                                            22.4 Rechtliche Grundlagen                                              22.5 Wohngemeinschaften und Untermietverhältnis                         22.6 Vergleich Richtwert und tatsächliche BKM                           22.7 Abweichender Richtwert Prüfung Besonderheit des Einzelfalles       22.8 Abweichende Brutto-Warmmietbetrachtung                             22.9 Wirtschaftlichkeitsprüfung                                         22.10 Kostensenkungsverfahren                                                    22.11 Prüfung der Zumutbarkeit                                           22.12 Wegfall der Unzumutbarkeit                                         22.13 Aufforderung zur Kostensenkung                                     22.14 Kostensenkung                                                      22.15 Keine Frist bei Weigerung zur Kostensenkung                        22.16 Kürzung der Frist                                                  22.17 Nachweis, dass keine Kostensenkung möglich war                     22.18 Bei Weiterbewilligungsantrag kein neuer Fristbeginn                22.19 Zusicherungen Einholung der Zusicherungen vor Umzug                               22.20 Umzugsvereinbarung mit Augsburg                                     22.21 Prüfung der Angemessenheit                                          22.22 Erforderliche bzw. gerechtfertigte Umzüge                           22.23 Erhöhung der KdU bei nicht erforderlichen Umzug am gleichen Ort     22.24 1

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Umzug ohne Zusicherung – rückwirkende Betrachtung                 22.25 Staffelmietverträge                                               22.26 Doppelmieten und Maklergebühren                                  22.27 Besonderheiten bei Personen unter 25 Jahren                             22.28 Schwerwiegender sozialer Grund                                    22.29 Kein schwerwiegender sozialer Grund                               22.30 Sonstiger schwerwiegender Grund                                   22.31 Mietkaution und Erwerb von Genossenschaftsanteilen                      22.32 Voraussetzungen für die Übernahme                                 22.33 Erfordernis der Zusicherung                                       22.34 Kaution als Darlehen                                              22.35 Fälligkeit der Kaution und Einbehaltung zur Tilgung des Darlehens 22.36 Keine sofortige Aufrechnung                                       22.37 Umzugskosten                                                            22.38 Umzug selbst organisiert                                          22.39 Umzug durch Fremdfirma                                            22.40 Umzugskosten ohne vorherigen Antrag                               22.41 Renovierungsbedarfe                                                     22.42 Einzugsrenovierung                                                22.43 Ablehnung der Einzugsrenovierung                                  22.44 Auszugsrenovierung                                                22.45 Schönheitsreparaturen                                             22.46 Ablehnung von Kosten, die durch Beschädigung entstanden sind      22.47 Höhe der Renovierungsbedarfe                                      22.48 Übernahme von Schulden                                                  22.49 Zuständigkeiten                                                   22.50 Untersuchungshäftlinge und Strafgefangene                         22.51 Ermessen                                                          22.52 Sollleistung                                                      22.53 Dauerhafter Erhalt der Wohnung                                    22.54 Künftige Finanzierung                                             22.55 Schonvermögen                                                     22.56 Gerechtfertigkeitsprüfung                                         22.57 Rechtmäßige Forderung                                             22.58 Rechtmäßige Kündigung                                             22.59 2

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Unwirksame Kündigung                                          22.60 Definition „vergleichbare Notlage“                            22.61 Selbsthilfe                                                   22.62 Voraussetzungen                                               22.63 Darlehen nach § 27 Abs. 3 SGB II (BAFöG)                      22.64 Mietschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II                          22.65 Mitteilungen des Amtsgerichtes bzgl. Räumungsklage            22.66 Heizkosten                                                          22.67 Örtlicher Orientierungswert                                   22.68 Unterschreiten des Orientierungswertes                        22.69 Einzelfallprüfung bei Überschreiten des örtlichen Richtwertes 22.70 Überschreitung des bundesweiten Heizspiegels                  22.71 Warmwasser absetzen                                           22.72 Selbstbeschaffung von Brennstoffen                            22.73 Nachbewilligung bei erhöhtem Bedarf                           22.74 Einzelfallprüfung                                             22.75 Bewilligung i. d. R. auf Bewilligungszeitraum abstellen       22.76 Bewilligung Heizungsbeihilfe falls kein lfd. Bedarf besteht   22.77 Sonstige Heizarten                                            22.78 Warmwasseraufwendungen zeitgleich mit Heizkosten auszahlen    22.79 Kosten für Warmwasser                                               22.80 Dezentrale Warmwasserversorgung                               22.81 Nachtspeicherheizung                                          22.82 Heizstrom                                                     22.83 Heizkostenabrechnung                                          22.84 Zahlung von Miete/Energie an Vermieter/Versorger                    22.85 Zahlung an den Vermieter bei Sanktion                         22.86 Wohneigentum                                                        22.87 Belastungen                                                  22.88 Berechnung KdU nach Fälligkeit                               22.89 Zinsen                                                       22.90 Tilgung                                                      22.91 Ausnahme                                                     22.92 Sonstige Aufwendungen                                        22.93 Hausgeld und Instandhaltungsrücklage                         22.94 3

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbst      22.95 bewohnten Wohneigentum Bedarf für die Unterkunft ist Maßstab für Zuschuss            22.96 Unabweisbare Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur    22.97 selbst bewohntes Wohneigentum im Sinne des § 12 Abs. 3 Satz 1 22.98 Nr. 4 SGB II Darlehen als Kann-Leistung                                    22.99 Heizkosten bei Eigenheim                                      22.100 Leibrentenzahlung                                             22.101 Senkung der Kosten der Unterkunft                             22.102 Sechs-Monats-Frist                                            22.103 Ausnahmen                                                     22.104 Verbrauchskostenabrechnungen                                        22.105 Fälligkeit                                                    22.106 Prüfreihenfolge                                               22.107 Form                                                          22.108 Frist                                                         22.109 Zeitraum                                                      22.110 Gesamtkosten                                                  22.111 Umlagefähige Kosten                                           22.112 Kabelfernsehen                                                22.113 Garage                                                        22.114 Untervermietung Garage/Stellplatz                             22.115 Verfahren (+ Rechner Nebenkostenabrechnung)                   22.116 WEGFALL des Zuschuss nach § 27 Abs. 3 SGB II zu den Kosten der      22.117 Unterkunft und Heizung bei Bezug von BAföG /BAB/ Ausbildungs- geld 4

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Allgemeines     Die nachstehende Richtlinie regelt die häufigsten im Zusammenhang mit (22.1)          der Übernahme von Unterkunftskosten auftretenden Rechtsfragen. Grundsätzlich sind die im Rahmen des Mietvertrages vom Leistungsberechtigten geschuldete angemessene Bruttokaltmiete (BKM = Grundmiete und Nebenkosten) sowie die angemessenen Kosten für Heizung in der jeweils tatsächlichen Höhe als Bedarf zu berücksichtigen. Angemessenheit Die Prüfung der Bruttokaltmiete erfolgt nach folgender Prüfreihenfolge. der BKM - Prüfreihen-            1. Ermittlung des Richtwertes (vgl. Rz. 22.3 und 22.5) folge (22.2)                 2. Vergleich des Richtwertes mit der tatsächlichen BKM (Rz. 22.8) Bei Überschreitung des Richtwertes der BKM: 3. Prüfung, ob Besonderheiten des Einzelfalles eine Abweichung gegenüber dem Richtwert rechtfertigen (Rz. 22.9) 4. Wirtschaftlichkeitsprüfung (Rz. 22.11) Die Prüfung der Angemessenheit ist aktenkundig zu machen. Als Übersicht der Kosten der Unterkunft und Heizung und Prüfung der Angemessenheit sind je nachdem ob es sich um Wohneigentum oder um eine Mietwohnung handelt, unter folgenden Pfad abgelegte Rechner zu verwenden und ein Ausdruck in die Leistungsakte aufzunehmen. Der Ausdruck in der Akte wird mit einem orangen Streifen mit grünen Punkt gekennzeichnet. \\N0003811\Ablagen\D81102-ARGE-Wittelsbacher- Land\Leistung2011\VORDRUCKE\Word\SGB_II\Kdu Richtwert      1. Ermittlung des Richtwertes (schlüssiges Konzept) (22.3) Der Landkreis Aichach-Friedberg hat gemeinsam mit der Fa. Rödl & Partner aus Nürnberg ein schlüssiges Konzept zur Ermittlung des angemessenen Richtwertes entwickelt. Alle Details und Einzelheiten sind dem Abschlussbericht vom August 2015 zu entnehmen. Diesen findet ihr unter: \\Dst.baintern.de\dfs\811\Ablagen\D81102-ARGE-Wittelsbacher- Land\Leistung2011\KDU\schlüssiges_Konzept\BERICHT_+_Verfahren svereinbarung_LRA 5

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Ange-                   Angemessen sind messene Wohnflächen             für Alleinstehende bis zu                                      50 qm (22.4) Für zwei Haushaltsangehörige bis zu                           65 qm Für drei Haushaltsangehörige bis zu                            75 qm Für vier Haushaltsangehörige bis zu                           90 qm Für jeden weiteren Haushaltsangehörigen erhöht sich diese Wohn- fläche um 15 qm. In besonderen Fällen kann eine größere Wohnfläche in der Regel um bis zu 15 qm berücksichtigt werden z. B. bei   Schwerbehinderung bzw. Pflegebedürftigkeit   bevorstehender dauerhafter Aufnahme weiterer Familienange- höriger, auch Geburt   Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht, wenn das gemeinsame Kind sich bei beiden Elternteilen regelmäßig im Rahmen eines Wechselumganges aufhält (temporäre BG).    1 Rechtliche          Bei der Bestimmung des maßgebenden Richtwertes ist die Zahl der Grundlage           Mitglieder der Personen die dauerhaft zur Haushalts- oder Bedarfsge- (22.5)             meinschaft zählen, ausschlaggebend. Zu Wohngemeinschaften und Untermietverhältnissen ist eine Abgrenzung vorzunehmen, vgl. Rz. 22.7. Der Regelfall einer Unterkunft wird ein privatrechtliches Mietverhältnis darstellen. Dabei sind für die Rechtmäßigkeit des Mietverhältnisses die einschlägigen Vorschriften des BGB (vgl. §§ 535 ff. BGB) maßgeblich. Eine Übernahme der Unterkunftskosten ist nur möglich, wenn zur Zahlung der Kosten eine entsprechende Verpflichtung besteht. Es soll sichergestellt sein, dass die Begleichung der Unterkunftskosten tatsächlich erfolgt bzw. beabsichtigt ist. Der Leistungsberechtigte muss sich tatsächlich überwiegend in der Unterkunft aufhalten. Unbeachtlich sind kurze Unterbrechungen durch Urlaub oder Krankheit. Wohngemein-         Wohngemeinschaft schaft              Bei einem Antragsteller bzw. einem Leistungsbezieher, der in einer sowie               Wohngemeinschaft lebt, sind die gleichen Angemessenheitsgrenzen Untermietver-       anzuwenden, wie wenn dieser eine eigene Wohnung bewohnen würde.           2 hältnis ( 22.7)             Beispiel: Es besteht eine Wohn- oder Haushaltsgemeinschaft von drei allein- stehenden Personen, die nicht einer Bedarfsgemeinschaft zugeordnet 1 BSG v. 07.11.2006, B 7b AS 14/06 R 2 BSG v. 18.06.2008 B 14/11b AS 61/06 R) 6

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      werden können. Die für die Unterkunft anfallenden Kosten belaufen sich auf 700,00 Euro. Für die Bemessung der Unterkunftskosten ist darauf abzustellen, was jede der alleinstehenden Personen als max. bean- spruchbaren Unterkunftsaufwand beanspruchen könnte (also je Person die Richtwerte eines 1-Personen-Haushaltes). Keinesfalls darf auf einen 3-Personen-Haushalt abgestellt und das Produkt kopfanteilig aufgeteilt werden. Untermietverhältnis Die Höhe der Kosten für Unterkunft und Heizung richtet sich ausschließlich danach, was zwischen dem Mieter und Untervermieter rechtverbindlich vereinbart wurde, soweit dieser Wert innerhalb der Richtwerte liegt. Es ist darauf hinzuwirken, dass die Genehmigung des Hauptvermieters eingeholt wird. Ist der Untermietvertag vom Hauptvermieter noch nicht genehmigt, sind die Mietkosten in der Regel trotzdem zu übernehmen. Es soll 3 sichergestellt sein, dass die Kosten der Untermiete tatsächlich beglichen werden. Ist der Untermietvertrag zwischen Familienangehörigen abgeschlossen, ist in der Regel nur eine Aufteilung der Kosten der Unterkunft nach Kopfteilen möglich, wenn es sich um eine Haushaltsgemeinschaft handelt. Bei Familienmitgliedern        kann     von      der   Durchführung      eines Untermietverhältnisses entsprechend dem zwischen Fremden (markt- übliche Miete) nur ausgegangen werden, wenn eine Haushalts- gemeinschaft nicht besteht. Kennzeichnend für eine Haushalts- gemeinschaft ist das wirtschaften aus einem Topf. Vergleich           Vergleich des Richtwertes (22.5) mit der tatsächlichen BKM maßgeblicher        Der ermittelte Richtwert ist mit der tatsächlichen Bruttokaltmiete zu Richtwert und       vergleichen. tatsächliche BKM                 Übersteigt die tatsächliche Bruttokaltmiete den maßgebenden Richtwert ist ( 22.8)             zu prüfen, inwieweit im Einzelfall die Abweichung vom Richtwert gerechtfertigt und die tatsächliche BKM als angemessen anzusehen ist. Abweichender        Prüfung der Besonderheit des Einzelfalles Richtwert – Prüfung der         Besonderheiten des Einzelfalles, die durch einen Bezug zum Wohn-umfeld Besonderheit        eine Überschreitung des Richtwertes rechtfertigen können , können z. B. des Einzelfalles    sein: (22.9)   Erkrankung, die die Mobilität erheblich Beeinträchtigen   besondere Wohngemeinschaften (betreutes Wohnen)   Umstände, die die Annahme rechtfertigen, dass eine Eingliederung vom Erhalt des Wohnraums abhängig ist   Menschen mit Behinderungen, wenn dadurch ein abweichender 3 LSG NB v. 22.06.2006 L 8 AS 165/06 7

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Wohnraumbedarf erforderlich wird.    Menschen, die auf bestimmte soziale Bezüge und Kontakte in ihrem Wohnumfeld angewiesen sind, z. B. suchkranke Menschen Merkzeichen   Bei allen Personen mit Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen G G und aG      oder aG werden die Kosten der Unterkunft für eine fiktive Person mehr anerkannt, da in der Regel besondere Anforderungen an die Wohnung entstehen, die erfahrungsgemäß zu einem höheren Mietpreis führe. Beispiele: Erdgeschoßwohnung mit Garten, mit Aufzug, bei Rollstuhlfahrer erhöhter Platzbedarf bei Türen, Bäder Toiletten etc.) Erläuterung: Die Aufzählung soll der Orientierung dienen und ist nicht abschließend. Es ist zu prüfen, ob und in welchen Umfang von einem Kostensenkungsverfahren         abgesehen      wird.   Hierbei    können fachkompetente Stellen, z. B. soziale Dienste, ärztlicher oder psychologischer Dienst, um Unterstützung gebeten werden. Die Entscheidungsgrund-lage ist aktenkundig zu machen Es muss tatsächlich eine konkrete Möglichkeit bestehen, im Vergleichsgebiet eine angemessene Wohnung auf dem Wohnungsmarkt anmieten zu können. Hiervon kann ausgegangen werden, wenn ein qualifizierter Mietspiegel vorhanden ist bzw. wenn regelmäßig Häufigkeitsfeststellungen von angemessenen Wohnungen getroffen werden (14. Senat, BSG vom 19.02.2009, B4 AS 30/08 R). Abweichende   Seit dem 01.08.2016 ist zur Beurteilung der Angemessenheit der Brutto-       Aufwendungen für Unterkunft und Heizung auch die Bildung einer Warmmietbe-   Gesamtangemessenheitsgrenze zulässig (§ 22 Abs. 10 SGB II). Diese trachtung     abweichende Brutto-Warmmietbetrachtung kann in Fällen angewandt (22.9)        werden, in welchen die Grund- und Nebenkosten die Brutto- Kaltmietgrenze übersteigt, aber durch geringe Heizkosten unsere Brutto- Warmmietsgrenze (Brutto-Kaltmiete + angemessene Heizkosten) noch unterschritten wird. Wirtschafts-  Wirtschaftlichkeitsprüfung lichkeitsprü- fung (22.10)  Es ist zu prüfen, ob die tatsächliche BKM unter Beachtung des Grund- satzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit berücksichtigt werden kann. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass ausweislich des Gesetzeswortlautes und der Gesetzesbegründung zur Neufassung des § 22 Abs. 1 Satz 4 SGB II ab 1.1. 2011 (BT-Drucksache 17/3404 zu § 22 SGB II, S. 98) diese Vorschrift "ausschließlich den Interessen der kommunalen Träger dient und keine subjektiven Rechte zugunsten der Leistungsberechtigten begründet." Die kommunalen Träger können von einer Kostensenkungsaufforderung absehen, wenn die Berücksichtigung der unangemessen hohen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung als 8

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Bedarf geringere Aufwendungen verursacht als bei einem Wohnungswechsel entstehen würden (zum Beispiel durch Übernahme der Mietkaution, der Aufwendungen für einen Umzugswagen und die Verpflegung der Helfer). Dies wird in der Regel der Fall sein, wenn absehbar ist, dass die leistungsberechtigte Person in naher Zukunft aus dem Leistungsbezug ausscheidet, weil eine Arbeit aufgenommen wird oder der Rentenbezug unmittelbar bevorsteht Bei der anzustellenden Prognoseentscheidung sind die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Eine Kostensenkungsaufforderung zu einem späteren Zeitpunkt ist aufgrund einer geänderten Prognose möglich. Kosten-             Nach § 22 Abs. 1 SGB II sind Bedarfe für Unterkunft und Heizung sowie senkungs-           Warmwasser in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen zu erbringen, verfahren           soweit sie angemessen sind. Soweit sie unangemessen sind, sind sie (22.11)             solange in tatsächlicher Höhe zu übernehmen, als es dem Leistungs- berechtigten oder der Bedarfsgemeinschaft nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken. Unangemessene Unterkunftskosten sind in der Regel längstens für sechs Monate zu übernehmen (§ 22 Abs. 1 Satz 3 SGB II). Die 6-Monatsfrist begründet sich u.a. aus der bisherigen Rechtsprechung zum BSHG. Danach war dem Leistungsberechtigten eine Frist von sechs Monaten (drei Monate Wohnungssuche, drei Monate Kündigungsfrist) einzuräumen. Diese Frist kann unter Umständen verkürzt werden, vgl. Rz. 22.18 oder verlängert werden (vgl. Rz. 22.19).Die vorstehend genannte Frist beginnt mit der Aufforderung zur Senkung der KdU, die insbesondere die Höhe der angemessenen und auf Dauer zu übernehmenden Unterkunftskosten nennt, zu laufen. Die Prüfung der Zumutbarkeit ist Bestandteil des Kostensenkungsver- fahrens. Dabei ist die Zumutbarkeit des Wohnungswechsels zu prüfen. Ist ein Wohnungswechsel nicht zumutbar und scheidet eine anderweitige Kostensenkung aus, sind weiterhin die tatsächlichen Kosten zu übernehmen. Zumutbar-           Ein Wohnungswechsel kann unzumutbar sein, wenn damit die Aufgabe keitsprüfung                                                 4 des sozialen Umfelds verbunden ist. Es kommt auf die gesamten das (22.12)             Leben prägenden Umstände an. Beispielsweise macht allein die Notwendigkeit eines Schulwechsels der Kinder ein Wohnungswechsel nicht grundsätzlich unzumutbar. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass ein Schulwechsel zu Beginn eines Schuljahres günstiger ist, als wenn die Kinder während des Schuljahres aus dem Klassenverband herausgerissen werden. 4 BSG v. 07.11.2006 – B 7b AS 18/06 R, NDV-RD 2007, 34=BSGE97, 254 ff.; BSG v. 17.12.2009 - B 4 AS 27/09 R; BSG v. 19.02.2009 – B 4 AS 30/08 R, NDV-RD 2009, 94 ff. 9

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Von besonderer Bedeutung ist das soziale Umfeld insbesondere für Menschen, die pflegebedürftige Menschen betreuen oder selbst pflegebedürftig bzw. behindert sind oder an einer schweren Krankheit leiden und daher auf ein familiäres, nachbarschaftliches und medizinisches Netzwerk angewiesen sind. Wegfall der         Entfallen innerhalb des Bewilligungszeitraums die Gründe für die Unzumutbar-         Unzumutbarkeit, so kann der Dauerverwaltungsakt nach § 48 SGB X keit (22.13)        geändert werden. Ob die Gründe weiterhin vorliegen, ist regelmäßig zu prüfen Leistungsberechtigte haben verschiedene Möglichkeiten, ihre Kosten für die Unterkunft zu senken. Beispiel:    Es kann mit dem Vermieter über eine Mietsenkung verhandelt werden    Eine zum Umzug alternative Kostensenkungsmethode ist die Untervermietung. Sie kann erfolgen, wenn Leistungsberechtigte und die Hauptvermieter damit einverstanden sind und geeignete Räume zur Verfügung stehen Können die Kosten nicht auf andere Weise gesenkt werden, kommt ein Umzug erst als letzte Möglichkeit in Betracht. Liegen keine Besonderheiten des Einzelfalls vor, nach denen über dem Richtwert liegende Unterkunftskosten angemessen sind, und ist ein Wohnungswechsel grundsätzlich zumutbar und wirtschaftlich, werden Leistungsberechtigte aufgefordert, ihre Kosten zu senken. Es beginnt die Frist ab Information über die Unangemessenheit der Unterkunftskosten. Die Information wird dem Kunden in der Clearingstelle im Rahmen des Beratungsgespräches gegeben. Der Erhalt der Information wird durch Unterschrift des Kunden bestätigt. Der Tag des Termins in der Clearingstelle ist Fristbeginn. Aufforderung        Bei der Aufforderung und der Mitteilung der maßgebenden individuellen zur Kosten-         Angemessenheit handelt es sich um ein Informationsschreiben und nicht senkung (22.14)     um einen Verwaltungsakt. Darin soll dargestellt werden, welche 5 Möglichkeiten zur Kostensenkung bestehen (z. B. Gespräch mit dem Vermieter, Untervermietung). Kosten-             Der Ablauf der Frist von in der Regel sechs Monaten ist mit senkung (22.15)     Wiedervorlage zu überwachen. Ist bis zum Ablauf der Frist keine Senkung der Unterkunftskosten erfolgt, sind die Kosten auf die Höhe des Angemessenen zu senken. 5 BSG v. 07.11.2006 – B 7b AS 10/06 R, NDV-RD 2007, 47 = BSGE 97, 254 ff. 10
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